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Landkreises
Südliche Weinstraße
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I N H A L T
Öffentliche Bekanntmachung
über die Möglichkeit zur Einsicht-
nahme in den Entwurf der Haus-
haltssatzung des Landkreises
Südliche Weinstraße für das Jahr
2021 mit dem Haushaltsplan und
seinen Anlagen
Öffentliche Bekanntmachung
der Sitzung der Verbandsver-
sammlung des „Sparkassen-
zweckverbandes Landkreis
Südliche Weinstraße,
Stadt Landau i. d. Pfalz,
Stadt Edenkoben“
am 04. Dezember 2020
Öffentliche Bekanntmachung
über den Vollzug des
Grundstücksverkehrsgesetzes
hier: Ermittlung kaufinteressierter

Landwirte
Öffentliche Bekanntmachung
der Allgemeinverfügung der
Kreisverwaltung Südliche
Weinstraße zur Anordnung von
notwendigen, weiteren Schutz-
maßnahmen aufgrund des
vermehrten Aufkommens von
SARS-CoV-2-Infektionen im
Landkreis Südliche Weinstraße
vom 26.11.2020

Öffentliche
Bekanntmachung
über die Möglichkeit zur Einsicht-
nahme in den Entwurf der Haus-
haltssatzung des Landkreises
Südliche Weinstraße für das Jahr
2021 mit dem Haushaltsplan und
seinen Anlagen
- Bekanntmachung vom
26.11.2020 -
Gemäß § 57 Landkreisordnung i. V.
m. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung
ist der Entwurf der Haushaltssat-
zung des Landkreises Südliche
Weinstraße für das Jahr 2021 mit
dem Haushaltsplan und seinen
Anlagen bis zur Beschlussfassung
zur Einsichtnahme durch die Ein-
wohner verfügbar zu halten.
Der Entwurf der Haushaltssatzung
mit demHaushaltsplan und seinen
Anlagen liegt ab Veröffentlichung
dieser Bekanntmachung bis zur
Beschlussfassung durch den Kreis-
tag am 14.12.2020 in der Kreisver-
waltung Südliche Weinstraße, An
der Kreuzmühle 2, 76829 Landau,
Zimmer 232 (1. OG), während der
allgemeinen Öffnungszeiten der
Kreisverwaltung zur Einsichtnah-
me aus.
Aufgrund der Besuchersteuerung
und des beschränkten Zuganges
zum Kreishaus, bedingt durch die
Corona-Pandemie, bitten wir um
vorherige Anmeldung per Telefon
oder E-Mail unter 06341 940 971/-
972 oder christoph.stoeffler@su-
edliche-weinstrasse.de / michae-
la.eid@suedliche-weinstrasse.de.
Die o.g. Unterlagen sowie ein Link
zu einem interaktiven Haushalt
können auch auf der Internetsei-
te des Landkreises unter www.
suedliche-weinstrasse.de (Katego-
rie „Verwaltung & Politik“ - „Kreis-
recht“ bzw. - Register „Zentrale
Aufgaben und Finanzen“) abgeru-
fen werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass
Vorschläge zum Entwurf der Haus-
haltssatzung, des Haushaltsplans
oder seiner Anlagen innerhalb ei-
ner Frist von 14 Tagen ab Bekannt-
machung durch die Einwohner
einzureichen sind. Vorschläge sind
bei der Kreisverwaltung Südliche
Weinstraße - Referat Z2 (Finanzen
und Beteiligungen) -, An der Kreuz-
mühle 2, 76829 Landau, schrift-
lich einzureichen.
Landau in der Pfalz,
den 19.11.2020

KREISVERWALTUNG
SÜDLICHE WEINSTRASSE
gez. Dietmar Seefeldt
Landrat

Öffentliche
Bekanntmachung
der Sitzung der Verbands-
versammlung des „Sparkassen-
zweckverbandes Landkreis
Südliche Weinstraße,
Stadt Landau i. d. Pfalz,
Stadt Edenkoben“
am 04. Dezember 2020
- Bekanntmachung vom
26.11.2020 -
Am04.Dezember 2020, 16:30Uhr,
findet eine Sitzung der Verbands-
versammlung des Sparkassen-
zweckverbandes „Landkreis Südli-
che Weinstraße, Stadt Landau i. d.
Pfalz, Stadt Edenkoben“, statt.
Tagungsort:
Hohenstaufensaal, Landauer
Straße 1 in 76885 Annweiler
Öffentliche Sitzung
1. Ergänzungswahl Verwaltungsrat
2. Wahlen Verbandsvorsteher und
Stellvertreter des Zweckverban-
des Sparkasse Südpfalz

3. Wahl des Verwaltungsrates der
Sparkasse Südpfalz

4. Vertretung der Sparkasse Süd-
pfalz in der Verbandsversamm-
lung des Sparkassenverbandes
Rheinland-Pfalz

Landau in der Pfalz,
den 23.11.2020

Hinweis:

Um die notwendigen Abstände
zwischen den Teilnehmern ge-
währleisten zu können, kann die
Besucherzahl unter Beachtung
der hygienischen Schutzmaß-
nahmen bei Bedarf begrenzt
werden. Bitte beachten: bzgl.
der aktuellen Hygienevorschrif-
ten ist das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung erforderlich.
Dietmar Seefeldt,
Vorsteher des Zweckverbandes

Öffentliche
Bekanntmachung
über den Vollzug des Grund-
stücksverkehrsgesetzes
hier: Ermittlung kaufinteressierter

Landwirte
- Bekanntmachung vom
26.11.2020 -
Über die Genehmigung der Ver-
äußerung der nachstehend auf-
geführten landwirtschaftlichen
Grundstücke ist nach dem Grund-
stückverkehrsgesetz zu entschei-
den:
Gemarkung Venningen Flurstücks-
Nr. 8540
Nutzungsart:Landwirtschafts-
fläche (Grünland)
Lage: „Unterer Brühl“ Größe:
0,0963 ha

Gemarkung Venningen Flurstücks-
Nr. 3590/5
Nutzungsart: Landwirtschafts-
fläche (Weinberg)
Lage: „In der Langen Benn“
Größe: 0,1186 ha

Landwirte, die zur Aufstockung
ihres Betriebes am Erwerb der
Grundstücke interessiert sind,
werden gebeten, dies der Unteren
Landwirtschaftsbehörde bei der
Kreisverwaltung Südliche Wein-
straße in Landau innerhalb von
10 Tagen nach der Bekanntma-
chung s c h r i f t l i c hmitzuteilen.
Hinweis: Für den Fristbeginn ist die
Veröffentlichung im Amtsblatt des
Landkreises Südliche Weinstraße
maßgebend. Nicht das Erscheinen
in den Mitteilungsblättern der Ver-
bandsgemeinden. Siehe auf der
Homepage des Landkreises Süd-
liche Weinstraße, www.suedliche-
weinstrasse.de unter –Aktuelles
Amtsblatt-.
Landau i. d. Pf., den 25.11.2020

KREISVERWALTUNG
SÜDLICHE WEINSTRASSE:
- Untere Landwirtschaftsbehörde -
gez. Theis

Öffentliche
Bekanntmachung
der Allgemeinverfügung
der Kreisverwaltung Südliche
Weinstraße zur Anordnung von
notwendigen, weiteren Schutz-
maßnahmen aufgrund des
vermehrten Aufkommens von
SARS-CoV-2-Infektionen im
Landkreis Südliche Weinstraße
vom 26.11.2020
- Bekanntmachung vom
26.11.2020 -
Aufgrund § 28 Abs. 1 Satz 1 und
2 i. V. m. § 30 Abs. 1 Satz 2 und
§ 29 Abs. 1 des Infektionsschutz-
gesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000
(BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert
durch das dritte Gesetzes zum
Schutz der Bevölkerung bei einer
epidemischen Lage von nationaler
Tragweite vom 18. November 2020
(BGBl. I S. 2397) i. V. m. § 2 der
Landesverordnung zur Durchfüh-
rung des Infektionsschutzgesetzes
(IfSGDV) vom 10.März 2010 (GVBl.
2010, 55), zuletzt geändert durch
§ 7 des Gesetzes vom 15.10.2012
(GVBl. S. 341) erlässt die Kreisver-
waltung Südliche Weinstraße als
zuständige Kreisordnungsbehörde
folgende
ALLGEMEINVERFÜGUNG
1. Persönlicher Geltungsbereich
Die Regelungen dieser Allgemein-
verfügung gelten, soweit das Ge-
sundheitsamt des Landkreises
Südliche Weinstraße und der Stadt
Landau sowie die Ordnungsbe-
hörde des Landkreises Südliche
Weinstraße nicht etwas Anderes
anordnet, für folgende Personen,
die ihren gewöhnlichen Aufenthalt
im Landkreis Südliche Weinstraße
haben oder zuletzt hatten (betrof-
fene Personen):
1.1 Personen, denen vom Gesund-

heitsamt oder auf Veranlas-
sung des Gesundheitsamts
mitgeteilt wurde, dass sie auf-
grund eines engen Kontakts
zu einem bestätigten Fall von
COVID-19 nach den jeweils
geltenden Kriterien des Ro-
bert Koch-Instituts (RKI) Kon-
taktpersonen der Kategorie I
sind. Eine jeweils im Einzelfall
erlassene Allgemeinverfügung
Schule oder Kindertagesstätte
bleibt davon unberührt.

1.2 Personen, die Erkrankungs-
zeichen zeigen, die auf eine
SARS-CoV-2-Infektion hindeu-
ten, und für die entweder das
Gesundheitsamt eine Testung
auf SARS-CoV-2 veranlasst hat
oder die sich aufgrund der Er-
krankungszeichen nach ärzt-
licher Beratung einer Testung
auf SARS-CoV-2 unterzogen
haben bzw. Personen mit oder
ohne Krankheitssymptomen,
bei denen das Ergebnis eines
Antigen-Schnelltests auf SARS-
CoV2 auf das Vorhandensein
einer Infektion hinweist, das
Ergebnis des hierauf folgen-
den Bestätigungstestes mit-
tels spezifischem Nukleinsäu-
renachweis von SARS-CoV2
(SARSCoV2-PCR) aber noch
nicht vorliegt (Verdachtsper-
sonen),

1.3 Personen, die Kenntnis da-
von haben, dass ein Test zum
Nachweis von für SARS-COV2
spezifischer Nukleinsäure
(SARs-CoV2-PCR) ein positives
Ergebnis aufweist (positiv ge-
testete Personen).

2. Vorschriften zur Absonderung
(Quarantäne und Isolation)

2.1 Anordnung der Absonderung
2.1.1 Kontaktpersonen der Kate-

gorie I (vgl. oben Nummer
1.1) müssen sich unver-
züglich nach der Mitteilung
des Gesundheitsamts oder
der Mitteilung auf Veranlas-
sung des Gesundheitsamts
durch Dritte bis zum Ablauf

des 14. Tages nach dem
vom Gesundheitsamt oder
auf Veranlassung des Ge-
sundheitsamts mitgeteilten
letzten Kontakt mit einem
bestätigten COVID-19-Fall in
häusliche Quarantäne bege-
ben, sofern keine anderwei-
tige Anordnung des Gesund-
heitsamtes erfolgt.

2.1.2 Verdachtspersonen (nach
Nr. 1.2) müssen sich unver-
züglich nach der Mitteilung
des Gesundheitsamts über
die Anordnung der Testung
oder, wenn eine solche An-
ordnung nicht erfolgt ist,
unverzüglich nach Vornah-
me der Testung in häusliche
Quarantäne begeben.

2.1.3 Positiv getestete Personen
(nach Nr. 1.3) müssen sich
unverzüglich nach Kennt-
niserlangung des positiven
Testergebnisses in häusliche
Isolation begeben. Die Mel-
depflichten gemäß § 6 Abs. 1
Nr. 1 Buchst. t und § 7 Abs. 1
Nr. 44 a IfSG bleiben davon
unberührt.

2.2 Durchführung der
Absonderung:
Die Personen dürfen in dem
Zeitraum der häuslichen Ab-
sonderung ihre Unterkunft ohne
ausdrückliche Zustimmung des
Gesundheitsamtes nicht ver-
lassen. Ausnahme hiervon ist
der notfallmäßige Transport in
ein Krankenhaus. Im Falle, dass
die Person in einer stationären
Einrichtung wohnt, darf sie den
ihr in der Einrichtung individu-
ell zugewiesenen Wohnbereich
(z.B. Zimmer) nicht verlassen.
Die Personen dürfen in dem
Zeitraum der Absonderung kei-
nen Besuch von Personen emp-
fangen, die nicht dem eigenen
Haushalt angehören. Ausge-
nommen hiervon sind Besuche
von Ärzten oder sonstigem me-
dizinischen Personal in ausrei-
chender Schutzausrüstung im
Notfall oder für nicht aufschieb-
bare medizinische Maßnahmen.
Sonstige Ausnahmen von die-
sem Besuchsverbot sind recht-
zeitig vorher mit dem Gesund-
heitsamt abzusprechen.
Sofern im Verlauf der Abson-
derung ein stationärer Kran-
kenhausaufenthalt erforderlich
wird, dürfen die Personen für die
Dauer des Krankenhausaufent-
haltes das Ihnen zugewiesene
Zimmer nicht verlassen.

2.3 Für die Zeit der Absonde-
rung unterliegen die unter
1. genannten Personen der
Beobachtung durch das Ge-
sundheitsamt der Kreisver-
waltung Südliche Weinstraße
und der Stadt Landau. Das
bedeutet, dass die Personen,
sofern es das Gesundheits-
amt als erforderlich ansieht,
notwendige Untersuchungen
zu dulden haben. Anord-
nungen des Gesundheits-
amtes sind Folge zu leisten.
Ferner sind die Personen ver-
pflichtet, sofern es vom Ge-
sundheitsamt als erforderlich
angesehen wird, den Beauf-
tragten des Gesundheitsamtes
zum Zwecke der Befragung
oder der Untersuchung den
Zutritt zu Ihrer Wohnung zu
gestatten und auf Verlangen
ihnen über alle ihren Gesund-
heitszustand betreffenden Um-
stände Auskunft zu geben.

2.4. Bis zum Ende der Quaran-
täne müssen die unter 1.1
genannten Personen (Kon-
taktpersonen der Kategorie 1)
ein Tagebuch bezüglich Sym-
ptomen, Körpertemperatur
(Messungen zweimal täglich),
allgemeinen Aktivitäten und
Kontakten zu weiteren Perso-
nen führen (für die zurücklie-
genden Tage soweit möglich).
Sofern bei Kontaktpersonen
der Kategorie 1 während der
Quarantäne akute Symptome,
insbesondere Husten, Fieber,
Halsschmerzen, Schnupfen
oder Verlust von Geruchs-

oder Geschmackssinn auf-
treten, muss sofort das Ge-
sundheitsamt informiert und
ein Nasen-Rachen-Abstrich
zur Untersuchung auf SARS-
CoV-2 veranlasst werden. Die
Quarantäne verlängert sich in
diesem Fall mindestens bis
zumVorliegen eines negativen
Abstrichergebnisses. Im Falle
eines positiven Abstricher-
gebnisses verlängert sich die
Quarantäne entsprechend der
Kriterien für positiv getestete
Personen nach Nr. 2.1.3

Hinweis:
Für den Kontakt von Kontaktper-
sonen der Kategorie 1 mit dem
Gesundheitsamt Landau-Südliche
Weinstraße soll folgende Telefon-
nummer genutzt werden: 06341
940-606
2.5 Die unter 1. genannten Perso-

nen müssen folgende Hygiene-
regeln beachten:

- Kontakt nur zu den Haushaltsan-
gehörigen, die sie zur Unterstüt-
zung benötigen
- Bei Kontakt sollen die Personen
und ihre Haushaltsangehörigen
mindestens 1–2 m Abstand hal-
ten und jeweils Mund-Nasen-
Schutz tragen.
- Alle anderen Personen sollten
sich - soweit möglich - nicht im
gleichen Raum aufhalten wie die
betroffenen Personen oder an ei-
nem anderen Ort untergebracht
sein.
- Persönlicher Kontakt zu anderen
Personen außerhalb des eigenen
Haushaltsmuss unterbleiben, so-
fern er nicht zwingend nötig ist.
Bei unvermeidbaren Kontakten
ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tra-
gen und größtmöglicher Abstand
zu anderen Personen einzuhal-
ten.
- Es sollte für ein regelmäßiges Lüf-
ten aller Räume gesorgt werden.
- Küche, Flur, Bad und weitere Ge-
meinschaftsräume sollten nicht
häufiger als unbedingt nötig ge-
nutzt werden. Mahlzeiten sollten
von den betroffenen Personen
und ihren Haushaltsangehörigen
möglichst zeitlich und räumlich
getrennt voneinander eingenom-
men werden.
- Die allgemeinen Hygienehinwei-
se sind zu beachten.
2.6 Sofern die betroffenen Perso-

nen ärztliche Hilfe benötigen,
sollte vorab und beim Kontakt
mit medizinischem Personal
die jeweilige Person informiert
werden, dass ein Ansteckungs-
verdacht für bzw. eine Anste-
ckung mit SARS-CoV-2 vorliegt.
Diese Verfügung kann vorge-
zeigt werden.

3. Ausnahmen
Sollte die Aufrechterhaltung des
Geschäftsbetriebs in einem Unter-
nehmen oder einer Behörde der
kritischen Infrastruktur trotz Aus-
schöpfung aller organisatorischen
Möglichkeiten, wie der Umsetzung
von Personal aus anderen Berei-
chen, durch die Absonderung ge-
fährdet sein, kann bei Kontaktper-
sonen der Kategorie I im Einzelfall
unter Beachtung von Auflagen zur
Einhaltung der Infektionshygiene
zum Schutz anderer Personen von
der Anordnung der Quarantäne für
die Zeit der Ausübung der berufli-
chen Tätigkeit sowie den direkten
Arbeitsweg abgewichen werden.
Eine Quarantänepflicht in privaten
Bereich bleibt dann bestehen. Die
Entscheidung trifft das zuständige
Gesundheitsamt unter Anordnung
der im Einzelfall zu beachtenden
Auflagen, ggf. nach Rücksprache
mit der Betriebs- oder Behörden-
leitung.
4. Beendigung der Maßnahmen
4.1 Für Kontaktpersonen der Ka-

tegorie I, bei denen kein po-
sitives Testergebnis mittels
SARS-CoV2-PCR auf das Vor-
handensein des Coronavirus
SARS-CoV-2 vorliegt, endet die
häusliche Quarantäne, wenn
der enge Kontakt im Sinne der
jeweils geltenden Kriterien des
Robert Koch-Instituts zu einem

bestätigten COVID-19-Fall min-
destens 14 Tage zurückliegt
und während der Isolation kei-
nes der für COVID-19 typischen
Krankheitszeichen aufgetreten
ist. Erfährt eine Kontaktperson
der Kategorie I, dass sie positiv
auf das Vorhandensein des Co-
ronavirus SARS-CoV-2 getestet
wurde, gelten die Regelungen
für positiv getestete Personen.

4.2 Bei Verdachtspersonen en-
det die Quarantäne mit dem
Vorliegen eines negativen
Test-ergebnisses mittels SARS-
CoV2-PCR. Ist das Testergebnis
mittels SARS-CoV2-PCR der
Verdachtsperson positiv, wird
die Quarantäne fortgesetzt
und es gelten die Regelungen
für positiv getestete Personen.

4.3 Für positiv getestete Personen
endet die Isolation bei asym-
ptomatischem Krankheitsver-
lauf zehn Tage nach Testab-
nahme zum Erstnachweis des
Erregers, bei symptomati-
schem Krankheitsverlauf zehn
Tage nach Auftreten von Sym-
ptomen und Symptomfreiheit
seit mindestens 48 Stunden.

4.4 Über abweichende Regelungen
entscheidet das Gesundheits-
amt.

5. Ordnungswidrigkeit
EinVerstoß gegen diese Allgemein-
verfügung kann nach § 73 Abs. 1a
Nr. 6 IfSG als Ordnungswidrigkeit
mit einer Geldbuße bis zu fünfund-
zwanzigtausend Euro geahndet
werden.
6. Sofortige Vollziehbarkeit,
Inkrafttreten

Die sofortige Vollziehbarkeit die-
ser Verfügung ergibt sich aus
§ 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer
3 Verwaltungsgerichtsordnung in
Verbindung mit § 28 Absatz 3 und
§ 16 Absatz 8 IfSG.
Widerspruch und Anfechtungs-
klage haben keine aufschiebende
Wirkung. Die Allgemeinverfügung
gilt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 Ver-
waltungsverfahrensgesetz einen
Tag nach ihrer öffentlichen Be-
kanntgabe als bekannt gegeben.
Der vollständige Text der Allge-
meinverfügung mit Begründung
kann bei der Kreisverwaltung Süd-
liche Weinstraße, An der Kreuz-
mühle 2 in 76829 Landau, wäh-
rend der üblichen Geschäftszeiten
nach vorheriger Terminabsprache
unter 06341 940-901 oder auf
der Webseite der Kreisverwaltung
www.suedlich-weinstrasse.de/
aktuelles/amtsblatt eingesehen
werden.
Die Regelungen dieser Allgemein-
verfügung können jederzeit ganz
oder teilweise aufgehoben und/
oder widerrufen bzw. mit weiteren
Nebenbestimmungen versehen
werden.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung
kann innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe Widerspruch
bei der Kreisverwaltung Südliche
Weinstraße, An der Kreuzmühle 2,
76829 Landau (Pfalz) schriftlich
oder nach Maßgabe des § 3 a Ab-
satz 2 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes in elektronischer Form
oder zur Niederschrift erhoben
werden.
Landau, 26.11.2020
Dietmar Seefeldt
Landrat

Stellenausschreibung
Bei der Kreisverwaltung Südliche
Weinstraße sind zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt die im Folgenden
aufgeführten Stellen zu besetzen:

Volljurist (m/w/d)
Besoldungsgruppe A 14 LBesG
| Entgeltgruppe 13 TVöD | Vor-

aussetzung ist ein erfolgreich
abgeschlossenes Studium der
Rechtswissenschaften sowie die
mit mindestens der Note befriedi-
gend abgelegte Zweite juristische
Staatsprüfung.

Jugendscout (m/w/d)
Entgeltgruppe S 11 b TVöD | Vor-
aussetzung ist die Berechtigung
zur Führung der Berufsbezeich-
nung „staatlich anerkannter Sozi-
alpädagoge“ bzw. „staatlich an-
erkannte Sozialpädagogin“ oder
„staatlich anerkannter Sozialar-
beiter“ bzw. „staatlich anerkann-
te Sozialarbeiterin“ oder „staat-
lich anerkannter Sozialarbeiter/
Sozialpädagoge“ bzw. „staatlich
anerkannte Sozialarbeiterin/Sozi-
alpädagogin“.
Bewerbungsschluss ist jeweils der
20. Dezember 2020.
Bitte beachten Sie die detaillierten
Einstellungsvoraussetzungen und
weitere Informationen auf unserer
Homepage unter der Rubrik > Aktu-
elles > Stellenangebote.

Verbands-
gemeindeverwaltung
Annweiler am Trifels
Bekanntmachung
Nr. 58/2020

Öffnungszeiten
zwischen
Weihnachten und
Neujahr
Die Verbandsgemeinde-
verwaltung Annweiler am Trifels
ist vom 24. Dezember 2020 bis
einschließlich 01. Januar 2021
geschlossen.
Das Standesamt ist am Montag,
28. Dezember 2020 in der Zeit von
10:00 Uhr bis 12:00 Uhr besetzt.
Vorherige Anmeldung ist bis spä-
testens28.12.2020,11:30Uhr,er-
forderlich. Kontaktmöglichkeiten:
Tel.: 06346-301 130 oder per
Mail: abraun@annweiler.rlp.de
Das Einwohnermelde- und Pass-
amt hat am Montag, 28. Dezem-
ber 2020 in der Zeit von 10:00 Uhr
bis 12:00 Uhr geöffnet. Eine vor-
herige telefonische Terminver-
einbarung unter 06346-301-201
oder 06346-301-202 ist zwingend
erforderlich.
Das Büro für Tourismus ist von
Mittwoch, 23. Dezember 2020
bis einschließlich Mittwoch,
06. Januar 2021 geschlossen.
Die Stadt- und Verbandsgemein-
dewerke Annweiler am Trifels
sind vom 24. Dezember 2020 bis
einschließlich 01. Januar 2021
geschlossen.
Das Wahlamt ist am Montag,
28.12.2020 von 08:30 Uhr bis
12:00 Uhr und von 13:30 bis
18:00 Uhr sowie Dienstag,
29.12.2020 von 08:30 Uhr bis
12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis
16:00 Uhr geöffnet.
Im Falle einer Störung ist der Be-
reitschaftsdienst der Stadt- und
Verbandsgemeindewerke wie folgt
erreichbar:
a) Stromversorgung (Annweiler
am Trifels, Gossersweiler-Stein,
Wernersberg): 06346/3009-16

b) Wasserversorgung (gesamte
Verbandsgemeinde und Stadt):
06346/3009-17

c) Gasversorgung (Annweiler am
Trifels): 06341/289-192

d) Abwasserentsorgung:
0173/3712068

Besondere Hinweise zur Ablesung
und Übermittlung von Zähler-
ständen
Aufgrund der Corona-Pandemie
erfolgt die Ablesung für die Ab-
rechnung 2020 (Wasser, Strom,
Abwasser und Gas) über Ablese-
karten, die postalisch (Gebüh-
ren übernehmen die Stadtwerke)

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels und der Ortsgemeinden Albersweiler, Annweiler am Trifels, Dernbach, Eußerthal,

Gossersweiler-Stein, Münchweiler am Klingbach, Ramberg, Rinnthal, Silz, Völkersweiler, Waldhambach, Waldrohrbach, Wernersberg

Verantwortlich für den Text: Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels, Telefon 06346-3010

Rufbereitschaft der Stadt- und Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels
Meldungen an die nachstehenden Rufnummern bzw. in dringenden Fällen über den Polizeinotruf 110

Elektrizitätsversorgung 06346/3009-16
Stadt Annweiler mit Stadtteilen und der
Ortsgemeinde Wernersberg und Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein

Wasserversorgung 06346/3009-17
Stadt- und Verbandsgemeinde Annweiler

Gasversorgung 06341/289-192
Stadt Annweiler und Stadtteil Queichhambach

Kläranlagen der Verbandsgemeindewerke 06346/3009-18
Die Stadt- und Verbandsgemeindewerke sind während
der allgemeinen Öffnungszeiten erreichbar unter: 06346/3009-0
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übersandt oder in den Briefkasten
bei den Stadtwerken eingeworfen
werden können. Von einer persön-
lichen Übergabe bitten wir abzuse-
hen. Darüber hinaus können Sie
die Daten auch direkt elektronisch
www.stadtwerke-annweiler.de/ab-
lesung übermitteln.
Hinweise für Kunden mit Voraus-
kassezähler (Prepayment)
Kunden, bei denen ein Prepay-
ment-Zähler (Vorauskassezähler)
eingebaut ist, wird empfohlen zur
Überbrückung der Feiertage aus-
reichend Guthaben aufzuladen um
Netzabschaltungen zu vermeiden.
Eine Aufladung des Guthabens
durch den Bereitschaftsdienst ist
nicht möglich.
76855 Annweiler am Trifels,
Christian Burkhart
Bürgermeister

Verbands-
gemeindeverwaltung
Annweiler am Trifels
Bekanntmachung
Nr. 59/2020

Baulärm während
der Gleisbauarbeiten
zwischen Bahnhof
Annweiler und
Bahnhof Rinnthal
Die bereits seit Mai laufenden
Gleisbauarbeiten zum Ausbau der
Bahnstrecke – beginnend Bahnhof
Annweiler, Richtung Rinnthal – im
Auftrag der Deutschen Bahn AG
werden voraussichtlich bis zum
28.02.2021 andauern.
Die Arbeiten zur Erneuerung sind
dringend erforderlich, um einen
störungsfreien Zugverkehr zu ge-
währleisten. Aus bauablauftech-
nischen Gründen erfolgen die Ar-
beiten nachts von 22:00 Uhr bis
07:00 Uhr. Mit erheblichen Bau-
lärmbelästigungen ist zu rechnen.
Die Arbeiten werden nicht täglich
durchgeführt. Eine Unterbrechung
erfolgt in der Zeit vom 18.12.2020
bis zum 10.01.2021.
Prinzipiell wird versucht, sämtli-
chen Baulärm auf ein unumgäng-
liches Minimum zu beschränken.
76855 Annweiler am Trifels,
den 26.11.2020
Christian Burkhart
Bürgermeister

Verbands-
gemeindeverwaltung
Annweiler am Trifels

Trausamstage 2021
im Standesamt
Annweiler am Trifels
Auch im Jahr 2021 bietet das Stan-
desamt Annweiler am Trifels den
Service der Trausamstage.
Eheschließungen im Rathaus der
Verbandsgemeinde Annweiler am
Trifels können an folgenden Sams-
tagen vereinbart werden: 17. April,
08. Mai, 19. Juni, 10. Juli, 07. Au-
gust, 04. September, 09. Oktober
und 04. Dezember.
Selbstverständlich sind Trauun-
gen im Rathaus auch während den
sonstigen Öffnungszeiten möglich,
und dabei spielt es keine Rolle, ob
das Brautpaar im Bereich der Ver-
bandsgemeinde Annweiler am Tri-
fels einen Wohnsitz inne hat oder
nicht. Aktuell finden Eheschließun-
gen ausschließlich im Sitzungs-
saal statt, nähere Details können
der Homepage entnommen wer-
den: Coronavirus-Informationen
- Dienstbetrieb des Standesamtes.
Trautermine auf der Burg Trifels
müssen 2021 leider entfallen.
Seitens der Burgverwaltung wurde
mitgeteilt, dass aufgrund der Coro-
na-Pandemie keine Möglichkeit für
die Durchführung von Trauungen
gesehen wird.
Vor das Ja-Wort hat das Personen-
standsrecht bekanntlich die For-
malitäten gesetzt. Alle Einzelhei-
ten und Möglichkeiten jedoch hier
aufzulisten wäre zu umfangreich.
Rufen Sie an, Telefon-Nummer:
0 63 46 / 301 – 130 oder 301 –
136, oder schicken Sie eine E-Mail:
abraun@annweiler.rlp.de oder
dfrank@annweiler.rlp.de., das
Standesamtsteam steht für alle
Fragen rund um die Eheschließung
hilfreich zur Seite.

Beschluss-
zusammenfassung
zur 6. Sitzung gemeinsammit der
8. Sitzung desWerkausschusses
des Haupt- und Finanzausschus-
ses Verbandsgemeinde Annweiler
am Trifels vom 12.11.2020
öffentliche Sitzung
Veröffentlicht werden nachfolgend
nur die Tagesordnungspunkte, bei
denen Beschlüsse gefasst wurden:
1 Vorberatung der Haushaltssat-
zungmit Haushaltsplan undStel-
lenplan für das Haushaltsjahr
2021 und der Wirtschaftspläne
Eigenbetrieb Abwasserentsor-
gung und Wasserversorgung
sowie Regenerative Energien
für das Wirtschaftsjahr 2021
einschließlich Investitionspro-
gramm für die Jahre 2020-2024

Der Haupt- und Finanzausschuss
beschließt einstimmig, dem Ver-
bandsgemeinderat zu empfehlen,
die Haushaltssatzung mit Haus-
haltsplan und Stellenplan 2021
wie vorgestellt zu beschließen.

ANNWEILER

Beschluss-
zusammenfassung
zur 5. Sitzung des Ausschusses für
Umwelt und Klimaschutz
sowie für Forstangelegenheiten,
Bauhof und öffentliches Grün
Stadt Annweiler am Trifels
vom 28.10.2020
öffentliche Sitzung
Veröffentlicht werden nachfolgend
nur die Tagesordnungspunkte, bei
denen Beschlüsse gefasst wurden:
1 Rosenpflanzaktion des
Landkreises SÜW

Der Ausschuss beschließt einstim-
mig die Bestellung, sowie die Wahl
der Pflanzorte der Gärtnerin des
Bauhofes zu überlassen.,
4Weiteres Vorgehen Feld- und
Wirtschaftswege

Der Ausschuss stimmt einstimmig
dem Vorschlag von Herrn Burck-
schat zu, einen Arbeitskreis aus
dem Rahmen der Betroffenen zu
bilden, damit diese einen Maßnah-
menkatalog erstellen unddemAus-
schuss vorlegen kann.

MÜNCHWEILER

Beschluss-
zusammenfassung
zur 7. Sitzung des Ortsgemeinde-
rates Ortsgemeinde Münchweiler
am Klingbach vom 24.08.2020
öffentliche Sitzung
Veröffentlicht werden nachfolgend
nur die Tagesordnungspunkte, bei
denen Beschlüsse gefasst wurden:
3 Beratung und Beschlussfassung
über die Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan und
Stellenplan für die Haushalts-
jahre 2020/2021

Der Gemeinderat beschließt ein-
stimmig die Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan und Stellenplan für
die Haushaltsjahre 2020/2021 in
der vorgelegten Fassung.

Bekanntmachung
Nr. 7/2020
der Ortsgemeinde
Münchweiler am Klingbach
in der Verbandsgemeinde
Annweiler am Trifels
Feststellung des Jahresabschlus-
ses 2017 und Erteilung der
Entlastung gem. § 114 GemO der
Ortsgemeinde Münchweiler am
Klingbach
In seiner Sitzung vom 24.08.2020
hat der Ortsgemeinderat Münch-
weiler am Klingbach folgenden Ent-
lastungsbeschluss gefasst:
4 Feststellung des Jahresabschlus-
ses 2017 und Erteilung der
Entlastung

Der Gemeinderat hat in seiner Sit-
zung vom 29.06.2020 die Unterla-
gen zum Jahresabschluss 2017 ge-
prüft. Die Prüfung führte zu keiner
Beanstandung.
Der Gemeinderat beschließt ein-
stimmig die Feststellung des Jah-
resabschlusses 2017 und erteilt
dem Ortsbürgermeister und den
Beigeordneten sowie dem Bürger-
meister und den Beigeordneten

der Verbandsgemeinde Annweiler
am Trifels die Entlastung gem. 114
GemO. Dieser Beschluss wird hier-
mit gem. § 114 Abs. 2 Satz 1 GemO
bekannt gemacht.
Wegen der aktuellen Corona– Krise
besteht die Möglichkeit der Ein-
sichtnahme des Jahresabschlusses
2017 der OrtsgemeindeMünchwei-
ler am Klingbach gem. § 114 Abs. 2
Satz 2 GemO in der Zeit vom
04.12.2020 bis einschließlich
21.12.2020 nach vorheriger tele-
fonischer Terminabsprache unter
der Telefonnummer 06346/3010
im Rathaus der Verbandsgemeinde
Annweiler am Trifels, Meßplatz 1,
76855 Annweiler am Trifels.
76857 Münchweiler
am Klingbach,
26.11.2020
Hans-Peter Carius
Ortsbürgermeister

RAMBERG

Bekanntmachung
Nr. 15/2020
der Ortsgemeinde Ramberg
in der Verbandsgemeinde
Annweiler am Trifels
7. Sitzung des Ortsgemeinderates
der Ortsgemeinde Ramberg (Wahl-
periode 2019/2024)
Am Mittwoch, 09.12.2020, um
19:00 Uhr, findet in der Ramburg-
halle, Hauptstraße 20, 76857
Ramberg, die 7. Sitzung des Orts-
gemeinderates mit folgender Ta-
gesordnung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Einwohnerfragestunde
2 Entscheidung über die
Annahme von Spenden gem.
§ 94 Abs. 3 GemO

3 Beratung und Beschlussfassung
über einen Antrag auf Förderung
aus dem Topf „Nationale Klima-
schutzinitiative“

hier: LED-Beleuchtung Ramburg
4 Beratung und Beschlussfassung
über einen Antrag auf Förderung
im Rahmen der Dorferneuerung

5 Bauangelegenheiten
6 Beratung und Beschlussfassung
über den Forsthaushalt 2021

7 Festsetzung der Realsteuerhebe-
sätze 2021/2022

8 Beratung und Beschlussfassung
zur Vergabe Baumkataster

9 Auftragsvergaben
10 Informationen des Ortsbürger-

meisters
Nicht öffentlich:
11 Vertragsangelegenheiten
12 Auftragsvergaben
13 Grundstücksangelegenheiten
14 Zuschussangelegenheiten
15 Rechtsangelegenheiten
16 Informationen des Ortsbürger-

meisters
76857 Ramberg,
26. November 2020
Jürgen Munz
Ortsbürgermeister

SILZ

Öffentliche
Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum
(DLR) Rheinpfalz
Abt. Landentwicklung,
Ländliche Bodenordnung
Unternehmensflurbereinigung
Dörrenbach B427
Aktenzeichen: 41245-HA8.1.
67433 Neustadt, 24.11.2020
Konrad-Adenauer-Str. 35
Telefon: 06321/671-0
Telefax: 06321/671-1250
Internet: www.dlr.rlp.de

Unternehmensflur-
bereinigung
Dörrenbach B427
Vorläufige Anordnung
§ 88 Nr. 3 in Verbindung mit
§ 36 Flurbereinigungsgesetz
(FlurbG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16.03.1976
(BGBl. I Seite 546), zuletzt
geändert durch Artikel 17 des Ge-
setzes vom 19.12.2008
(BGBl. I Seite 2794)
I. Anordnung
1. Den Eigentümern und Nutzungs-
berechtigten der Grundstücke,
die von dem vorzeitigen Ausbau

der B 427 (öffentliche Anlage)
gemäß Planfeststellungsbe-
schluss des Landesbetriebes
Mobilität Rheinland-Pfalz vom
12.02.2008 betroffen sind, wird
zum Zweck des Ausbaues dieser
Anlagen ab dem 15.01.2021 Be-
sitz und Nutzung an den betrof-
fenen Flächen entzogen und der
Landesbetrieb Mobilität Rhein-
land-Pfalz als Unternehmensträ-
ger zum gleichen Zeitpunkt in
den Besitz dieser Flächen einge-
wiesen.

2. Durch diese Vorläufige Anord-
nung sind folgende Grundstücke
berührt:

Gemarkung Dörrenbach,
Flurst. Nrn.:
1267/1, 1268/1, 1270/1, 1270/2,
1270/3, 1271, 1273/1, 1275,
1276 und 1277.

Die entsprechende Anlage
hierzu finden Sie hier oben
auf der Seite 2 der amtlichen

Mitteilungen!

Die Flurstücke, die ganz oder teil-
weise in Anspruch genommen
werden, sind in der Karte, die ein
wesentlicher Bestandteil dieser
Anordnung ist, in grün dargestellt.
II. Entschädigung
1. Soweit die Teilnehmergemein-
schaft oder der Unternehmens-
träger über Flächen aus dem
Verzicht auf Landabfindung nach
§ 52 FlurbG verfügt, werden auf
Antrag Ersatzflächen zur Verfü-
gung gestellt.

2. Den Betroffenen wird eine Ent-
schädigung für die durch die Vor-
läufige Anordnung entstehen-
den Nachteile gezahlt. Die Höhe
der Entschädigung wird durch
ein Sachverständigengutachten
festgestellt. Diese Entschädi-
gung wird für den Zeitraum der
Inanspruchnahme spätestens
bis zu dem Jahr des Besitzüber-
ganges entsprechend den Er-
gebnissen des Flurbereinigungs-
planes gezahlt und ist jeweils
zum Ende des Wirtschaftsjahres
eines jeden Jahres fällig.

3. Für Feldfrüchte, deren Ernte bis
zum Tag der Inanspruchnahme
nicht möglich ist, kann auf An-
trag eine besondere Entschädi-
gung festgesetzt werden.

III. Anordnung der sofortigen
Vollziehung

Die sofortige Vollziehung dieses
Verwaltungsaktes nach § 80 Abs. 2
Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) in der Fas-
sung vom 19.03.1991 (BGBl I S.
686), zuletzt geändert durch Artikel
181 des Gesetzes vom 19.06.2020
(BGBl. I Nr. 29 S. 1328) wird ange-
ordnet mit der Folge, dass Rechts-
behelfe gegen sie keine aufschie-
bende Wirkung haben.
IV. Hinweise
1. Die Grenzen der beanspruchten
Flächen sind örtlich durch Pfähle
kenntlich gemacht. Die Flächen
sind in einer Karte grün darge-
stellt.

2. Auf die Auslegung dieser Vorläu-
figen Anordnung und der Karte
wird gemäß § 3 des Planungssi-
cherstellungsgesetzes (PlanSiG)
vom 20.05.2020 (BGBl I 2020,
1041) verzichtet. Die Vorläufige
Anordnung und die Karte kön-
nen im Internet auf der Seite

www.dlr-rheinpfalz.rlp.de unter
Bodenordnungsverfahren / Dör-
renbach B427 / 4. Bekanntma-
chungen eingesehen werden.

3. Es wird darauf hingewiesen,
dass die Meldung des Zugangs
von alten bestockten Flurstü-
cken sowie der Rodung von dem
Betrieb abzugeben ist, der auch
die neuen Flurstücke im Flur-
bereinigungsverfahren bewirt-
schaften wird.

4. Die von der Vorläufigen Anord-
nung betroffenen Bewirtschaf-
ter werden darauf hingewiesen,
dass sie für beantragte Prämien
im Rahmen der Agrarförderung
in dem jeweiligen Wirtschafts-
jahr ihre Flächennachweise
um die jeweiligen Flurstücke
entsprechend korrigieren und
unverzüglich der zuständigen
Bewilligungsbehörde mitteilen
(siehe § 3 Abs. 1 Gesetz gegen
missbräuchliche Inanspruch-
nahme von Subventionen (Sub-
ventionsgesetz - SubvG) vom
29.07.1976 (BGBl. I S. 2034,
2037)).

Begründung
1. Sachverhalt:
Das Flurbereinigungsverfahren
Dörrenbach B427 wurde durch
Beschluss des Dienstleistungs-
zentrums Ländlicher Raum (DLR)
Rheinpfalz vom 25.04.2017 ange-
ordnet. Die Anordnung ist für sofort
vollziehbar erklärt worden.
Der unter Nr. I. 1. genannte Plan-
feststellungsbeschluss ist seit dem
14.05.2009 unanfechtbar.
Der Unternehmensträger, der Lan-
desbetrieb Mobilität Rheinland-
Pfalz, hat den Erlass der Vorläufi-
gen Anordnung beantragt und die
Pläne sowie Bestandskarten und
–verzeichnisse vorgelegt.
Der Zustand der benötigten Flä-
chen einschließlich deren Bestand-
teile ist festgestellt worden, soweit
dies für die Wertermittlung und die
Bemessung der Entschädigung von
Bedeutung ist.
2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Der Verwaltungsakt wird vom
Dienstleistungszentrum Ländlicher
Raum (DLR) Rheinpfalz als zustän-
dige Behörde erlassen.
Die sachgerechte Verwendung der
für das Haushaltsjahr bereitgestell-
ten öffentlichen Mittel setzt einen
planmäßigen und fristgerechten
Ausbau der Maßnahmen voraus.
Damit ist die Dringlichkeit der Maß-
nahme gegeben.
Die Anordnung hält sich auch im
Rahmen dessen, was zulässiger-
weise in einer Vorläufigen Anord-
nung bestimmt werden kann. Die
Regelung wird abschließend im
Flurbereinigungsplan festgesetzt.
Die formellen Gründe für den Erlass
dieser Anordnung liegen vor.
2.2 Materielle Gründe
Zur Verbesserung der Verkehrs-
verhältnisse ist es erforderlich,
vorweg mit dem Ausbau der B 427
mit Nebenanlagen zu beginnen.
Hierdurch sollen insbesondere die
Vorbereitungen für den Tunnelbau
erfolgen.
Nach den bereits geleisteten Vor-
arbeiten zur Errichtung der B 427
ist nun die grün dargestellte Fläche
um den Tunnelmund freizuhalten.
Zur baldigen Vorbereitung und
Durchführung dieser Maßnahmen
und zur Erreichung der Ziele des

Flurbereinigungsverfahrens ist die
Entziehung von Besitz und Nutzung
der betroffenen Flächen erforder-
lich.
Die Entschädigung für den Nut-
zungsausfall und für vorübergehen-
de Nachteile wird nach Anhörung
des Vorstandes der Teilnehmerge-
meinschaft durch Sachverständi-
gengutachten festgelegt und ge-
sondert bekannt gegeben.
Die Voraussetzungen gemäß § 88
Nr. 3 in Verbindung mit § 36 FlurbG
zum Erlass dieser Anordnung sind
daher gegeben.
Die sofortige Vollziehung dieser
Anordnung wird im öffentlichen
Interesse angeordnet, weil der
Neubau der Bundesstraße in Anbe-
tracht der jetzigen hohen Verkehrs-
frequenz auf der B 427 vordringlich
durchgeführt werden muss und
weil das Bodenordnungsverfahren
parallel zum Bau der Bundesstraße
aus Gründen der Effizienz keinen
weiteren Aufschub erdulden darf.
Die sofortige Vollziehung dieses
Beschlusses liegt aber auch im
überwiegenden Interesse von Be-
teiligten. Diese wünschen, dass
eine innerörtliche Verkehrsberu-
higung durch die Umgehung der
B 427 schnellstmöglich herbeige-
führt wird. Die sofortige Vollzie-
hung liegt ferner im Interesse der
Grundstückseigentümer, deren
Grund und Boden oder Landbe-
wirtschaftung durch den Bau der
Bundesstraße betroffen ist und die
berechtigt erwarten können, dass
die Benachteiligungen möglichst
rasch behoben werden.
Die Voraussetzungen für die Anord-
nungen der sofortigen Vollziehung
liegen damit vor (§ 80 Abs. 2 Satz 1
Nr. 4 VwGO).
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann in-
nerhalb eines Monats nach der Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben
werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder
zur Niederschrift beim

Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz,

Abt. Landentwicklung,
Ländliche Bodenordnung,
Konrad-Adenauer-Straße 35,

67433 Neustadt
oder wahlweise bei der
Aufsichts- und Dienstleistungs-

direktion,
- Obere Flurbereinigungsbehörde -

Willy-Brandt-Platz 3,
54290 Trier

einzulegen.
Bei schriftlicher Einlegung des Wi-
derspruches ist die Widerspruchs-
frist nur gewahrt, wenn der Wider-
spruch noch vor dem Ablauf der
Frist bei einer der o.g. Behörden
eingegangen ist.
Die Schriftform kann durch die
elektronische Form ersetzt werden.
In diesem Fall ist das elektronische
Dokument mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur nach der
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des
Europäischen Parlaments und des
Rates vom 23. Juli 2014 über elek-
tronische Identifizierung und Ver-
trauensdienste für elektronische
Transaktionen im Binnenmarkt
und zur Aufhebung der Richtli-
nie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom
28.8.2014, S. 73) in der jeweils
geltenden Fassung zu versehen.
Hierbei sind besondere technische
Rahmenbedingungen zu beachten.
Bei der ErhebungdesWiderspruchs

durch elektronische Form bei dem
DLR sind diese im Internet auf der
Seite www.dlr-rheinpfalz.rlp.de di-
rekt zu Bodenordnungs-verfahren
unter Service/Elektronische Kom-
munikation ausgeführt.
Bei der Erhebung des Wider-
spruchs durch elektronische Form
bei der ADD sind diese im Internet
auf der Seite www.add.rlp.de/de/
service/Elektronische-Kommunika-
tion/ ausgeführt.
Im Auftrag
gez. Knut Bauer
(Kommissarischer
Abteilungsleiter)
Weitere Informationen zu diesem
Flurbereinigungsverfahren sind
im Internet unter www.landent-
wicklung.rlp.de Rubrik „Bodenord-
nungsverfahren“ zu finden.
Ansprechpartner für das Verfahren
sind:
Projektleiter Carsten Wiesner
Tel. 06321/671-1203
Sachgebietsleiter Planung und
Vermessung Hans-Joachim Hoyer
Tel. 06321/671-1206
Sachgebietsleiterin Verwaltung
Antoinette Hammel
Tel. 06321/671-1204

VÖLKERSWEILER

Bekanntmachung
Nr. 15/2020
der Ortsgemeinde Völkersweiler
in der Verbandsgemeinde
Annweiler am Trifels
8. Sitzung des Ortsgemeinderates
der Ortsgemeinde Völkersweiler
(Wahlperiode 2019/2024)
Am Mittwoch, 09.12.2020, um
19:00 Uhr, findet am Sportheim
des SV Völkersweiler, Sportplatz-
straße, 76857 Völkersweiler, die
8. Sitzung des Ortsgemeinderates
mit folgender Tagesordnung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Einwohnerfragestunde
2 Beratung und Beschlussfassung
über die im Zuge der Auslegung
des Haushaltsplanes eingegan-
genen Vorschläge und Anregun-
gen

3 Beratung und Beschlussfassung
der Haushaltssatzung mit Haus-
haltsplan und Stellenplan für die
Haushaltsjahre 2020 / 2021

4 Bauangelegenheiten
5 Auftragsvergaben
6 Entscheidung über die
Annahme von Spenden gem.
§ 94 Abs. 3 GemO

7 Anfragen
8 Informationen
Nicht öffentlich:
9 Bauangelegenheiten
10 Zuschussangelegenheiten
11 Grundstücksangelegenheiten
12 Auftragsvergaben
13 Anfragen
14 Informationen
76857 Völkersweiler,
24. November 2020
Gerhard Hammer
Ortsbürgermeister

Anlagen zur Meldungen Flurbereinigung Silz – Unternehmensflurbereinigung Dörrenbach B427
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Alle Jahre wieder

Eußerthal. Alle Jahre wieder
schmücken fleißige Helferinnen
und Helfer des Heimatvereins Eu-
ßerthal den Dorfbrunnen für die
bevorstehende Advents- und
Weihnachtszeit.

Die Verantwortlichen mussten
nicht lange überlegen, denn gera-
de dieses Jahr ist es schön, so ein
Stück liebgewonnene Tradition
zu haben.

Der Brunnen, der in den
Abendstunden mit vielen kleinen
Lichtern beleuchtet ist, soll die
Menschen erfreuen und gerade
jetzt ein bisschen Wärme, Gebor-
genheit und Zuversicht in die
Herzen zaubern.

Ein ganz herzliches Danke-
schön für dieses vorweihnachtli-
che Geschenk an die Weih-

nachtswichtel Liane Ehrgott, El-
friede und Helmut Kiefer und
Erich Hagenmüller.

Heimatverein schmückt den Dorfbrunnen

Der Heimatverein wünscht al-
len eine besinnliche Adventszeit
und frohe Weihnachten. |ps

Anfängerkurs

Annweiler. Der Imkerverein
Annweiler und Umgebung e.V.
bietet ab Februar 2021 einen Ein-
führungskurs in die Bienenhal-
tung. Der Kurs richtet sich an
Neuanfänger/innen aller Alters-
stufen, die sich für die Imkerei in-
teressieren und überlegen selbst
Bienen zu halten, oder Anfän-
ger/innen, die ihr Basiswissen
erweitern möchten.

Geplant sind insgesamt fünf-
zehn Kurstermine, alle freitags
ab 18 Uhr, in der Zeit vom 12.
Februar bis 25. Juni 2021. Nach
einer theoretischen Einführung
folgen praktische Übungen am
Lehrbienenstand in Siebeldin-
gen. Die Teilnehmerzahl ist auf
maximal 10 Personen begrenzt.
Die Kursgebühr beträgt 150 Euro
inkl. Ablegervolk. |ps

Grundlagen der Bienenhaltung

Infos und Anmeldung

beim Vorsitzenden des Imkervereins
Annweiler und Umgebung e.V.,
Dr. Jörg Katerndahl, Tel. 06345-954975,
eMail: katerndahl@t-online.de
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Besinnlicher Lichterglanz in Eußerthal. FOTO: PS

Geplant sind insgesamt fünf-
zehn Kurstermine.

FOTO: JÖRG KATERNDAHL

24 Stunden Bereitschaft       www.bestattungen-albert.de

Der Meisterbetrieb für 
Bestattungsdienstleistungen und Bestattungsvorsorge 

nach Ihren individuellen Vorstellungen!

HHeinrich Kindler
Inh. Hans-Jürgen Kindler

Bestattung – Institut
am Friedhof

76855 Annweiler am Trifels
Telefon 0 63 46/25 95

Erd-Feuer-See-
Naturbestattung

Vorsorge-Beratung
Überführung im In- und Ausland

Fachunternehmen

NACHRUF
Die Verbandsgemeinde und die Stadt Annweiler am Trifels 
trauern um ihren ehemaligen Mitarbeiter, Herrn

Heinrich Trapp
Amtsrat a. D

der am 13. November 2020 im Alter von 80 Jahren verstorben ist.

Herr Trapp war nach seiner Lehrzeit bei der Steuer- und 
Gemeindeeinnehmerei Annweiler am Trifels von 1959 bis 
1972 bei der Stadt Annweiler am Trifels zunächst als Stadt-
einnehmer und später als Beamter in der Finanzabteilung 
tätig.

Seit Gründung der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels 
war Herr Trapp bis 1985 bei der Ordnungsverwaltung tätig. 
Von 1985 bis 1989 war er Leiter der Bauverwaltung und ab 
1989 bis zu seinem Ruhestand im November 1999 Leiter der 
Ordnungsverwaltung. Darüber hinaus wurde Herr Trapp 1978 
zum Standesbeamten und 1982 zum stellvertretenden 
Schiedsmann ernannt.

Auf Grund seiner außerordentlichen Fachkenntnisse sowie 
seiner ruhigen, besonnenen Art und seines kollegialen Verhal-
tens war er stets ein kompetenter Ansprechpartner. Durch 
diese Eigenschaften hat er sich die Achtung und Anerkennung 
seiner Vorgesetzten, Kollegen und Kolleginnen sowie der 
 Bürger und Bürgerinnen erworben.

In Dankbarkeit und Anerkennung nehmen wir Abschied von 
einem engagierten und geschätzten Kollegen und Vorgesetzten.

Unser aufrichtiges Beileid und Mitgefühl gilt seinen Angehö-
rigen. Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken 
bewahren.

Für die Verbandsgemeinde Für die Stadt 
Annweiler am Trifels Annweiler am Trifels

Christian Burkhart Benjamin Seyfried 
Bürgermeister Stadtbürgermeister

Daniela Bachmann Markus Mohra 
Personalratsvorsitzende Personalratsvorsitzender

Während seiner 25-jährigen kommunalpolitischen TätigkeitwarHerr Burgard von 1969bis 1974 und von
1979 bis 1984 Ratsmitglied und von 1984 bis 1999 Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Wernersberg.
Danebenwar er in verschiedenenanderenpolitischenGremienüber Jahrehinwegehrenamtlich engagiert.
ImVordergrundseinespolitischenHandelns standstetsdasWohlderBürgerinnenundBürger. In seiner
AmtszeitwurdenEntscheidungen, insbesondere imBereichFriedhof,DorfplatzundbeizweiBaugebieten
getroffen, die das Bild der Ortsgemeinde noch heute prägen.

Herr Burgard hat sich jederzeit mit aller Kraft und besonderem Engagement, Erfahrung und großem
persönlichen Einsatz um die Belange der OrtsgemeindeWernersberg verdient gemacht.

In Dankbarkeit und Anerkennung nehmen wir Abschied. Unser aufrichtiges Beileid und Mitgefühl gilt
seinen Angehörigen. Wir werden demVerstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

N A C H R U F
Die OrtsgemeindeWernersberg trauert umHerrn

Dominik Rubiano Soriano
Ortsbürgermeister

der am 16. November 2020 im Alter von 83 Jahren verstorben ist.

Günter Burgard

Eveline Rieger
Erste Beigeordnete

Bernd Schilling
Beigeordneter

Christian Ehrhardt
Beigeordneter

Du hattest noch so viele Pläne ...
Der Gedanke, Dich nie wieder an meiner Seite zu haben,
tut entsetzlich weh. In meinem Herzen bleibst Du für immer.

Franz Nausch
* 13. 8. 1939 † 23. 11.2020
In Liebe: Deine Uschi
Thomas Nausch mit Nicole und Freyja
Traudel Löwer mit Familie
Albersweiler, im Dezember 2020
Die Beisetzung findet auf Wunsch des Verstorbenen in aller
Stille statt.

Wir nehmen Abschied von meinem Sohn, Bruder und 
Schwager

Heinrich Trapp
* 2. 5. 1940 † 13. 11. 2020

In stillem Gedenken: 
Josefine Trapp, Mutter 
Irene Fuchs geb. Trapp 

August Fuchs 
und Angehörige

Annweiler, im November 2020

WALDROHRBACH

Beschluss-
zusammenfassung
zur 6. Sitzung des Ortsgemeinde-
rates Ortsgemeinde Waldrohrbach
vom 18.11.2020

öffentliche Sitzung
Veröffentlicht werden nachfolgend
nur die Tagesordnungspunkte, bei
denen Beschlüsse gefasst wurden:
3 Beratung und Beschlussfassung
der Haushaltssatzung mit Haus-
haltsplan und Stellenplan für
das Haushaltsjahr 2020/2021

Der Gemeinderat beschließt ein-
stimmig die vorliegende Haus-

haltssatzung mit Haushaltsplan
und Stellenplan für die Haushalts-
jahre 2020 und2021 anzunehmen.
4 Auftragsvergaben
4.1 Beratung und Beschlussfas-

sung über die Heizungssanie-
rung im Dorfgemeinschafts-
haus

Der Gemeinderat beschließt ein-
stimmig, den Ortsbürgermeister zu

ermächtigen, die Heizungsarbeiten
an den wirtschaftlichsten Bieter zu
vergeben.
4.2 Beratung und Beschluss-

fassung über den Kauf einer
Geschwindigkeitsmessein-
richtung

Nach kurzer Beratung beschloss
der Gemeinderat mit 5 Ja-Stimmen,
3 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung
eine Geschwindigkeitsmesseinrich-

tung zum Preis von rund 2.000,00 €
zzgl. MwSt. anzuschaffen.
4.3 Beratung und Beschluss-

fassung über die Vergabe von
Arbeiten am Lindenplatz

Um Schaden für die Ortsgemeinde
abzuwenden schlägt Ortsbürger-
meister Wick vor, den Lindenbaum
komplett zu entfernen, die Bepflas-
terung des Platzes herzurichten
und einen neuen Baum, gerne

auch wieder einen Lindenbaum,
zu pflanzen. Die Arbeiten sollen
an eine geeignete Firma vergeben
werden.
Diesem Vorschlag stimmte der Ge-
meinderat einstimmig zu.
4.4 Beratung und Beschlussfas-

sung über die Vergabe der
gestalterischen Arbeiten am
Begegnungsplatz

Der Gemeinderat beschließt nach
kurzer Beratung einstimmig die
Vergabe der gestalterischen Arbei-
ten am Begegnungsplatz gemäß
zuvor besprochenem Vorschlag
bzw. Konzept.

Ihre
Ansprechpartnerin
Marita Bretz
Annweiler

UNSER PROGRAMM FÜR DAS 2. HALBJAHR 2020

Mach mit, bleib fit! – Lebenslanges Lernen
Vorträge und Kurse der Volkshochschule Annweiler am Trifels.

Eine Einrichtung der Verbandsgemeinde Annweiler, Tel.: 06346/ 301-217

Schenken Sie Bildung mit einem Gutschein der Volkshochschule Annweiler am Trifels

Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 8 Personen, Kleingruppen mindestens 6 Personen.
Alle Vorträge und Kurse können bei entsprechender Teilnehmerzahl in Annweiler oder in den Gemeinden stattfinden.

Bitte melden Sie sich für die Kurse rechtzeitig an.
Rufen Sie uns an, teilen Sie uns Ihre Wünsche mit, wir informieren und beraten Sie gerne.

Anmeldung und Information:
Volkshochschule Annweiler am Trifels, Messplatz 1

Telefon: 06346-301-217 | Homepage: www.vhs-annweiler.de | Email: info@vhs-annweiler.de

NEUE GESCHÄFTSZEITEN:
Montag von 8.30 - 12.00 Uhr & 14.00 - 17.30 Uhr, Dienstag von 8.30 - 12.00 Uhr,

Von Mittwoch bis Freitag ist die Geschäftsstelle geschlossen

Ende des amtlichen Teils

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wird der Kursbetrieb der
Volkshochschule Annweiler am Trifels bis auf Weiteres eingestellt.
Wir werden Sie an dieser Stelle informieren, sobald die Kurse wieder laufen.


